
 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührentarif 

zum Reglement über 

Luftreinhaltemassnahmen 

bei Feuerungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1.2 
 

− Vom Gemeinderat erlassen am 1. September 2009 
− In Anwendung ab 1. Januar 2010 



 

Gestützt auf Art. 2 des Reglements über Luftreinhalte-Massnahmen vom 15. Juni 2005 
bei Feuerungen wird nachfolgender Gebührentarif erlassen: 
 
 
I. Gemeinsame Bestimmungen 
 
Kostenträger Art. 1. Die Kosten für die Feuerungskontrolle und den administ-

rativen Aufwand gemäss diesem Tarif werden dem Besitzer der 
Anlage oder dessen Vertreter belastet. Die Gebühren werden vom 
Feuerungskontrolleur bar gegen Quittung einkassiert. 
 
 

Rechnungsstellung Art. 2. Wird anstelle der Barzahlung eine Rechnung verlangt, 
wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.-- verrechnet. 
 
 

Abwesenheit Art. 3. Kann trotz vereinbartem Termin wegen unentschuldigter 
Abwesenheit des Besitzers der Anlage oder dessen Vertreter die 
Feuerungskontrolle nicht vorgenommen werden, wird ein Unkosten-
beitrag von Fr. 20.-- verrechnet. 

 
Bei rechtzeitiger Abmeldung (spätestens 24 Stunden vor der 

Kontrolle) fällt kein Unkostenbeitrag an. 
 
Nicht behobene Mängel gelten nicht als Entschuldigung, den 

Termin zu verschieben. 
 
 

Nachkontrolle Art. 4. Bei Nachkontrollen wird ein Unkostenbeitrag von 
Fr. 20.-- erhoben. 
 
 

Administrativkosten Art. 5. Bei Kontrollen durch ermächtigte Service- und Messfir-
men fallen Administrativkosten von Fr. 30.-- an. 
 
 

Mehrwertsteuer Art. 6. Abgaben und Steuern übergeordneter Hoheitsträger 
(wie die Mehrwertsteuer) auf Ansätzen gemäss diesem Gebühren-
tarif sind in den Ansätzen nicht enthalten und werden in vollem Um-
fange weiterverrechnet. 
 
 

 
  



 

II. Tarife für Feuerungskontrollen 
 
Öl- und Gasfeue-
rungskontrollen 

Art. 7. Periodische Routinekontrolle durch Fachstelle 
für Feuerungskontrolle 
 
- Einstufige Brenner bis 1MW Kesselleistung Fr. 75.-- 
- Zweistufige und modulierende Brenner Fr. 105.-- 
 
 
 Zweistoff-Feuerungsanlagen (Gas/Öl) 
 
 mit einstufigem Brenner  
- bis 70 kW Feuerungswärmeleistung Fr. 155.-- 
- 71 kW bis 1 MW Feuerungswärmeleistung Fr. 165.-- 
 
 mit zweistufigem oder modulierendem Brenner 
- bis 70 KW Feuerungswärmeleistung Fr. 205.-- 
- 72 kW bis 1 MW Feuerungswärmeleistung Fr. 225.-- 
 
 
 

Holzfeuerungskon-
trollen mit einer 
Feuerungsleistung 
bis 70 kW 

 Art. 8. Erst- oder Abnahmekontrolle 
 
- Pro Wohneinheit oder im gleichen Betrieb 
 bis 2 Feuerungsaggregate Fr. 38.-- 
- Pro weitere Feuerung Fr. 5.-- 
- Verwaltung des Anlageregisters /Rapportwesen inbegriffen 
 
 

  Periodische Kontrollen 
 
- Kontrolle ohne Beanstandung pro Wohneinheit 
 oder im gleichen Betrieb bis 2 Feuerungsaggregate Fr. 30.-- 
- Pro weitere Feuerung Fr. 5.-- 
- Verwaltung des Anlageregisters / Rapportwesen  inbegriffen 
 
- Kontrolle mit Beanstandung pro Wohneinheit oder 
 im gleichen Betrieb bis 2 Feuerungsaggregate Fr. 42.-- 
- Pro weitere Feuerung Fr. 5.-- 
- Verwaltung des Anlageregisters / Rapportwesen  inbegriffen 
 
 

  Kontrollen ohne ordentlichen Reinigungsauftrag 
 
- Asche-Schnelltest Fr. 120.-- 
 
 

 
  



 

III. Schlussbestimmungen 
 
Inkrafttreten Art. 9. Dieser Gebührentarif wird ab 1. Januar 2010 angewen-

det. 
 
 

Aufhebung bisheriger 
Tarife 

Art. 10. Sämtliche bestehenden Einzelbeschlüsse und der Tarif 
zum Reglement über Luftreinhaltemassnahmen bei Feuerungen 
vom 13. Dezember 2005 werden aufgehoben. 
 
 

 
 
Flawil, 1. September 2009 
 
 
Gemeinderat Flawil 
 
 
 
Werner Muchenberger Andreas Eisenring 
Gemeindepräsident Ratsschreiber 
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